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Versicherungsscbutz des Ve~sic:herungsnehmerS (VN) bei tlbergabe des Fahrzeugs 
an Fahrer ohne Fahrerlaubnis und Unfall auf unerlaubter Fahrtstrecie 

I 

Von Ass. Dr. Robert Sc h w e 1 zer, Planegg bei Mündlen 
! ' 

I. Problemstellung 

Nadl f 2' Abs. 2 lit. e AKB ist der Versidlerer von 
der Verpflichtung zur Leistung grundSä.t~lich frei, wenn 
der Fahrer bei Eintritt des Versidlerungsfalles nicht 
die vorgeschriebene Fahrerlaubnis besitzt. Fährt ein 
Dritter, bleibt ausnahmsweise die Verpflidltung zur 
Leistung gegenüber dem VN, dem Halter oder Eigen 
tümer gegenüber bestehen, wenn 

1. Alt.: ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug ge 
führt hat, oder . 

2. Alt.: ein berechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt 
hat und der VN, der Halter oder Eigentümer ohne 
Versdluiden annehmen durfte, der Fahrer besitze die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis1). 

Der BGfi-} wendet mit der h. M.') uneingesdlränkt 
die 1. All an. wenn ein VN sein Fahrzeug einem Drit 
ten. der die vorgesdtriebene Fahrerlaubnis nicht be 
sitzt für eine bestimmte Fahrt anvertraut und der 
Dritte auf einer vom VN nidlt erlaubten Strecke einen 
Unfall verursacht. Der BGH bejaht also den Versidle 
rungsschutz in diesen Fällen für den VN selbst dann, I) I 2 n e Il. P.. der w6rtlidl f 2 11 b ., P. enUpridlt. lautet: 
wenn der VN wußte oder hätte wissen müssen, daß er .Der V.nidlerer ist VOll der VerpflldlllllllJ llIf LeISNDg frei, WeDll 
sein Fahrzeug einem Fahrer ohne Fahrerlaubnis der Fahrer dei F&brzeugs bel Eintritt da Venid1e~tlll9.f.lles D~t 
~ die vOl'9esd1rlebeDe Fahrerlaubnis hat. Die Verpßu:tl.tun, zur lei- 
ubergab. _ *l'ung bleibt gegenüber dem VN. dem Hlllter oder Eigentümer be- 

GH U '11 f I d S eh halt grunde' stehn weDn dle •• r das VorliegeD d.r Fahr.rlllubats bei dem Dem B - rtel ag 0 gen er a ver zu • berechtigten Fabr.r ohae VersdluldeD. .allebmell durfte. oder wenn 
D und K verabredeten eine Bierreise. Dazu woUteD sle elA unberechtigter Fllbrer dillS Fllbnell!l !lt:'üllri hat.· 

d Kl - tl'h S' pl· •••• elten dem I, VenR 64 645 f de~ Wagen es agers e!l el en. le s -" . .) z. B, P f 61. 11 .' VVG 16. Aun. (1967) AIIh. U zu H 1.9-15811. 
Klager vor, I> wolle zu. seiner 2 ~ entfernt lleg~den Anm. 5 (S, nu. S tI e f e 1- W u •• 0 w, Kr.fUahrvefsidleruDIJ S. 
Wohnung fahren. und s!m dort unwehen. Die weltereft Aull. ll966) RdNr.70 zu f 2 AKB; LG KöIA NJW 58. m !. mit 
Umstände blieben ungekllrt; der BGH unterstellte aber, Anm. Pr öl. I - VeraR 58, 315 - Leitsatz _ 
der Kläger habe dem D erlaubt, zu seiner, des D, Woh· t, Vgl. die In Anm,2 g_nle Entscheidung, die .Ieb zur Erglo. 
nung zu fahren und auch gewußt. daß D keine gültige lung nodl auf BGH V.nIl 63, 770 r, Wld BGH VenR IU, S29 J. beruft. 

fahrerlaubnis besaß. Auf der Bierreise verursadlte D, 
dann eiDea schweren Verkehrsunfilil. 
Der BGH4) argumentiert mit den anderen Vertretem 

derh. M.:, 
Satz 1 des f 2 Jl c AKB steUe auf den Zeitpunkt des 

Versidlerungsfalles ab. Wegen des engen Zusammen 
hangs VOll Satz 2 und SaU 1 sei dieser Zeitpunkt auch 
für SItz 2 maßgeblich. Zur Zeit des Versidlerungsfalles 
aber sei der Fahrer .unberechtigter Fahrer". Also gelte 
die I. Alt. Für die 1. Alt. sei es aber nad!. dem klaren 
Wortlaut unerheblich. ob der VN wußte oder jedenfalls 
hätte wissen müssen, daß er sein Fahrzeug einem Fahrer 
ohne Fahrerlaubnis übergab. Deshalb beurteile die Ge 
genmeinung trotz der selbständigen und abschließenden 
Regelung in •. 2 II e AKB die versicherungsredltlitben 
Folgen des Fahren! ohne Führersmein insoweit leUtlich 

, nach den tt 23 ff. VVG. - Außerdem gehe audl die amt 
liche Begrün4ung ZWD Gesetz über die Einführung der 
PrIidltversic:berun9' für Kraftfahrzeughalter iDJ 1939, 
1112) davon aus, daß der Halter bei Sc:bwarzfahrten im 
mer Versidlerungssdlutz genieße. 

Die gegenteiligen Äußerungen stammen überwiegend 
'aUs der Zeit vor dem BGH,Urteil. 



WortflUlnr der MiDdmaelaWl.' Ist B & h lIt eil.". Er ar. 
gumentierte: Der fahrer werde allerdings von dem Zelt. 
punkt ab. von dem er cfie nicht erlaubte Strecke befahre. 
zum .unberechtigten Fahrer-. Entscheidend lei aber nicht 
der W'ortlaut. sondern der erkennbare Sinn der Vor. 
sdlrift aus ihrem Zweck heraus. § 2 II e bezwecke. dem 
~ im eigenen Interesse aufzuerlegen, das Kraftfahrzeug 
ohne die vorgescfuiebene Fahrerlaubnis weder selbst zu 
lenken noch lenken zu lassen, Deshalb müsse man f 2 JI e 
S. 2 AKB insoweit erweiternd auslegen7J.. i 
Aber aum Mm Erlaß des BGH·Urteils sina die Ge 

genstimmen nimt verstummt8). Neue Argumente tra 
gen sie nicht vor. Eine Bespredlung des Urteils fehlt. 

Dieser Aufsatz versudlt nadlzuweisen, daß das Pro 
blem nodlmals durdldacht werden muß und! die Min·· 
dermeinung. anders begründet. den Vorzug verdient: 
Dem Wortlaute nach kann man den Fahrer, wenn 

er die unerlaubte Strecke befährt, als .unberedltigten· 
und als .beredltigten Fahrer" ansehen (dazu 11.). Die 
Auslegung ergibt: Im Sinne des § 2 11 c AKB ist er 
.beredltigter Fahrer" (dazu m., IV.J. Damit gilt di~ 
2. Alternative. I 
Zu dem bisherigen - vom BGH bestechend ausge 

tragenen - Streit. ob die 1. Alternative entgegen 
_ '''rem Wortlau; eingesdlränkt angewandt werden soll, 

",nn es so gar nicht mehr kommen. Das Für und, 
Wider, das man bei diesem Streit besprodlen hat. steht 
sicll - redltsmethodisdl gesehen - früher und in an· 
derem Lichte gegenüber. . 

lL WortsiDD 
Weist der Halter den Fahrer an. keine Fahrgäste 

mitzunehmen. bleibt der Fahrer nach einhelliger An· 
sicht dennoch im allgemeinen .~redltigter Fahrer", 
wenn er gegen dieses Gebot verstößt-). Ebenso ist der 
Fahrer nach einhelliger Meinung audl dann nodl .be 
redltigter Fahrer". wenn er entgegen den Weisungen' 
des Verfügungsberedltigten zu schnell fährt oder einen 
anderen Wagen benut%tIO). Ohne ein Wort darüber 'Zu 
verlieren. untersdleiden Redltspredlung und Lehre in 
diesen Fällen einhellig zwisdlen dem schlechthin 
• Nidltberedltigten • und dem .Nidlt-dazu-Beredltig 
ten" und gehen als selbstverständlidl davon aus. daß 
man dem Wortlaut nach den .Nidlt-dazu-Beredltigten· 
nodl als • beredltigten Fahrer" ansehen kann. 
. Weidlt der Fahrer von der Weisung ab, eine be- . 
stimmte Stredte 'Zu fahren. gilt nidlt ausnahmsweise 

. 'was anderes. 
--1. Der allgemeine Spradtgebrauch. Die Bedeutung 
eines Ausdrucks ist im allgemeinen Sprachgebrauch 
selten eindeutig. Eine völlige Genauigkeit kann man 
nur mit Zahlen und Individual begriffen erreichenll). 
Daß davon keine Ausnahme besteht. wenn gefragt 
wird, ob der Fahrer auf der verbotenen Strecke • be 
redltigt· oder .unberedltigt· ist, zeigen diese Uber- 
lagungen: ! 

a) Ist der Fahrer auf der verbotenen Strecke • beredt- 
tigtere oder .nicht beredttigter BeaHzer·' I 
Die h. M. müßte annehmen: smon dem Wortlaut 

nadl nidltberedltigter Besitzer; denn wie ihn der Ver- 
. fügungsberedltigte nicht dazu beredltigt hat, diese' 
Stredte zu fahren. hatte er ihn auch nidlt dazu be 
redltigt. hier die tatsächlidle Gewalt über das Fahr- 
zeug auszuüben. i 
Redltsprechung und Lehre sinc;! sich aber darin einig, 

daß man den Fahrer auf der verbotenen Strecke dem 
''''ortlaut nach sicher als berechtigten Besitzer ansehen 
kann. Strittig ist nur bei einzelnen Vorschriften. ob 
Auslegung oder Analogie verlangen, ihn als unberech- 
tigten Besitzer zu behandeln. . 
. Das belegen diese beiden Zitate zu §§ 981 BGB - 
der Sonderregelung für Ansprüche des Eigentümers 
• gegen den zum Besitz nidlt berechtigten Besitzer·11).· 

-925- 

.Auf f 990 BCB Ueh der Auprueh der XL .Ieh mar d.aaa 
{ . itatz:en, weD.II. cUe von Wolf f (Sochenredat. 1932 $. 290 

(2941) vertreteae Auffassung rimtig wlre. dd Wl.recht 
mäßiger Besltz:er im Sinne cfieter Bestimmung nicttt "ur' 
der ganz ohne Redlt Besitzende, der .Nldllbered'ltlgt.· 
Im eigentlidIen Sinne. sondem auch der .Nidlt·ao-Beredl. 
tigte· Ist ••. 1'). Die angedeutete Streitfrage zur Ausle. 
gung des § 990 BCB kann hier aber auf lich beruhen·"}. 
.Darauf kommt es aber auch Im Sinne der VOll M. 

• W 0 1 f f vertretenen Lehre an. die den .nicht.so-beredl 
tigten· Besitzer gleichstellt und deshalb die n 989 fl. 
analog anwendet. Die E:ue8handlung führt ja niebt von 
leibst zum Untergang des bisherigen Redltsgnmdes des 
Fremdbesitzes (übertragen: des bisherigen Rechtsgrundes 
der Fahrberechtigung); der Besitz (das Fahrecl bleibt 
redltmäBig. nur wird die RedltsstellWlg vom Besitzer 
mißbraucht-lI). 
b) Ein weiterer Beweis: . 

Der Zutritt zu einer öffentlic:ben Bibliothek sei gl1Uld· . 
sätzlich nur dem gestattet, der gegen Entgelt eine allge 
meine Benutzerkorte erworbec habe. Pfofe.sorG, Ridlter 
und Staatsanwälte könnten die Räume ohne Ausweis 
kostenlos benutzen. In den unteren Stodtwerke!! befän 
den sich allgemeine Lelesiile, im oberen Stodtwerlt nur 
.Räume für Professoren, Richter und Staatsanwälte". - 
Die aushängende Satzung würde bestimmen: 
.Unberedltigte Benutzer werden wegen NidttentJ"ic;b. 

tung der Benutzungsgebühren mit einer Celd5trafe von 
20,- DM bestraft.· 

. Wer ist .unberedltigter Benutzer-? SidJ.er. wer die 
Bibliothek ohne die erforderliche Benutzerkarte be 
audlt. (Ubertragen: wer überhaupt ohne Erlaubnis 
fährt.) Ist aber audl der Student .unberedltigter Be 
nutzer", der eine Benutzerkarte erworben hat und 
einen Raum für Ridtter benutzt? Die h. M. dürfte nicht 
daran zweifeln. Für sie müßte der Wortlaut (.unbe 
redltigter Benutzer"] eindeutig sein; denn wie der 
Fahrer nicht beredltigt ist, den verbotenen Weg zu 
fahren, ist der Student ni mt berechtigt, den Raum für 
Richter zu benutzen. 
Bestraft wird aber • wegen Nichtentrichtung der Be 

nutzungsgebühr". Die Benutzungsgebühr hat er jedodl 
entrichtet. Man wird ihn also - ohne dabei einen 
Widersprudl im Wortlaut der Satzung zu empfin 
den! - nidlt als unberedltigten Benutzer bestrafen. 
In § 2 11 c AKB kommt die Mehrdeutigkeit des Be 

griffes .(un-)beredltigter Fahrer- nur deshalb nidlt so 
klar. zum Ausdruck. weil § 2 AKB seinen Sinn und 
Zwedt nidlt ausdrüdtlidl nennt. 

2. Der spezielle Sprachgebrauch der AKB. Der beson 
dere Sprachgebrauch eines Gesetzes geht dem allge 
meinen Sprachgebrauch allerdings regelmäßig vorI'). 
Es besteht kein Anlaß, diesen Grundsatz nidtt auch 
entsprechend auf die AKB anzuwenden. Aber selbst 
wenn ein besonderer Sprachgebrauch festgelegt ist, 
können Sinn und Zweck einer Bestimmung ergeben, 
daß gerade diese Bestimmung abweidlend von dem 

I, VersR !n. 140 1,. . 
') Ibm folgeIl •. B. F rom m. Kr.fUilhrzeug·pnidJtversidlel1Lllg 

lind VerslcheNllgsbedingUDgell 2. Auß. (19611 s. 328; T h " e, • 
H I ge m I n Il , PIS Recht der Kr.ltfalln.ug~illtpßidJtver5id1erua, 
2. Aull. 119581 S. 302, Pie a I t 11. Allgemeine BedlngWIgell für die 
Kraftverltehrsversidlenmg 3. AufL (1963) S. 113. 

" Red\lSmetbodisdl gHaheu. liegt vom St&lldpunltt B 6 h m e • 
AUS keine Auslegung, sond.ra eille abälldernde Redltsfindullg yor • 
Penn Crenze jeder Auslegullq Ist der WortsinD; vgl. L. r In 11. 
Metbodenlehre der Iledl.tswissensdlalt 11960) S.213 f!. . 
'I Vgl. z. S. Sec lt • r , Kraftverke.bn-HaftpßidlbdlAdeIl •. Auß. 

(19651 S.219 f. 
" S ti eie I· W u s , 0 w a.O RelNr. Sl Z1l t 2. 
It) Sliefel.WuIIIOW •• O u, La r e a z •• 0 S. 234 u. 242- 
UI BC8·RCIlK Anm. 3 zu t 987. 
ul Als Beispiel für elnaa .aldlt·_beredlUlltea· Besltu:r alDllt 

Wo I f I .aO 11." den Pfiladgllublg.r, du die sach. eQlgeg" 
, 1213 BGB unbelullt IlUtzt - also etwa: A ilbergibt dem B Mbl 
KFZ zum Pfande, erlaubt Ihm, dd er •• "' ,idJ &U Hause UIlter 
stelle. verbietet Ihm .ber. •• zu u4enll Fahrteza zu autzal B 
unternimmt aber gleich eille Bierreise. . 

141 SCH JZ 51, 717 - HervorhebuilgeD (Kurllv) vom Verf. 
U) 1l aller JZ 59, I:tH . 
11, L a r • Il Z 1iI0 S. :u:J f. llD4 2.511. 



Verd 2M lIf1t '11 rAl 
. ". 

~tgeJegten Spra<hgelmmdl ~egt !werdl eil md." deu' Versicheumgnaull9' 't'ODl 7. n, 1139 (ROB! r 
•• u ist dlgemeill lIllerkllllDtl'). S. 2223) heLlSt es ellen1lrlgs: • 
. SL't.~ und Zwedt des f 2 Abs. 2e AKB'-verlm!JeD .Oementsprechend (J.~~ CI. Volla) lieht 
jedodl. ""'Ie die Ausführungen unter m. zeJgen. eine da. Oesetz vor. daJ der Halter f11r UDfm. luf Scbwlrz- 
solc!1e entgegengesetzte Auslegung - so da.8 clahin. fahrten Immer dall.D haftet, WenD der Sdlwarztallter VOlft 
stehen kann. ob überhaupt ein Sprachgebrauch im t=ah"eughalt.r für de Betrieb des Fah"_gs angestellt 
Sinne der h. M. in den AKB, evtl, L Vbdg. In. f 7 Abi. 3 Ist. oder wenn er dem Fahrer d •• Fahlzeug liberlas,en 
StVG, festgelegt ist. h.t. 

Eine unbillige Hirte für den Halter liegt Ia dieser Re- m Ausle!J1Ulg ueb SbUl ud Zweck gelung jetzt um .0 weniger, lila er fur diese Unfälle 
. VenichenmgSlChuu g,Ili,8tD).· 

Von mehreren. dem Wortsinn nach m6gUchen Be- ._ 
deutungen verdient grundsätzlich diejenige den Vor. .' Diese amtlIche B~dung steht der hier vertrete 
zug. die dem Sinn und Zweck der Bestimmung am ehe- Den Auslegung nach Sum und Zwedt aber schon des- 
stea entspricht. Das gilt auch für die AKB"}. halb't) niebt entgegen. weil' die Normvorstellungen 

II von Gesetzesverfassena nicht Inhalt der vom Gesetz- 
§ 2 e AKB bezwedtt - nach Ansicht des BGHS'l, geber mit seiner Autorität getroffellen Anordnung sind 

dem Redltspremullg UDd Schrifttum einhellig folgen"). und somit hinter die teleologischen Kriterien zurüde- 
"den Verfügungsberechtigten in deli. Fällen, In denen treten") 

er dazu in der Lage ist, zu einer Nachprüfung anzuhalten, • • . 
ob (!er Fa~rer. dem er die Lenkung des W.gens überläJSt.. .~. Ver~altnl. zu §§ 2311. VVG. Wie schon oben er 
aud! im Besitz eines Filhrerscheins ist". wahnt, halt der BGH der Mindermeinung vor. sie be- 
Dazu oadlt es aber keinen Untersdlied. bb der Feh. . urteile die Folgen des Fahrens ohne Führerschein statt 

rer, de:n der Verfügungsberedltigte das Fahrzeug über- nach der abschließenden Regelung in § 2 II e AKB 
läßt. die erlaubte Stredce oder eine verbotene Stredce. letztlich nach ff 23 ff. WO. . 
feh.rt. In beiden Fällen kann der Verfügungsberechtigte Die Mindermeinung legt aber nach der hier vertre 
in gJeicbem Umfang die Fahrerl<lubnis nachprüfen und tenen Begründung nur dell mehrdeutigen Wortlaut 
die Gefahrerböhung (im nichttechnischen Sinne) ver- aus und wendet damit Dient verst~t die §f 23 ff. an. 
hindern. i 3. Enge Auslegung al. Ausnahmevorsdlrilt' Man . 
FolgHch muß man auch beide Fälle - entgegen der k6nnte Dodl darllll denken. die b. M. damit zu begrun- 

h. M. - gleid1 behandeln. I den, daß die Leistungsfreiheit des Versicherers die 
Oer Versud!. aus t 2 n e eiDen .ndereD. der h. M. Ausnahme. deshalb f 2 lJ e eng auszulegen und die 

giinstigeren Zweck zu laD, müBte jedenfalls Oll den Ansicht vorzuziehen sei, nach der keine Leistungsfrei· 
objektiv-teleologischen Kriterien scheUem. Denn ein der heit bestehe. '. 
h. M. günstige:-er Sinn und Zweck W1lrde zu ;weDlger ge 
rCÖten und ",'eniger rechtssicheren ErgebDlsSe1I fOhren 
als die Auslegung nach der bisher allgemein onerkamlten 
ratio des f 2 II e AlCBft): i 

• Daß die Lösung nach dem bisher einhellig anerk4s:m· 
ten Zwec:lt eher dem Rechlsgefühl enlspridlt, beweist 
P r öls s in NJW 58. 552 f. 
Daß sie auch eher rechts sicher ist, zeigen diese Bel· . 

spiele: 
Ein Unfall ereignet sich lJs dem Augenblick. 1n dem der 

Fahrer vea der verbotenen Fahrt .v.t die vlaubte Strecke 
zuril.dtltehrt. Ist er tlach der h. M. zur Zeit des Unfalls 
be:ed1tigter oder unberedltigter Fahrer' Kommt .s dar 
auf an. ob sich du Fahrzeug ganz oder überwiegend auf . 
der erl.ubten Strecke befand1 Muß des Fahrzeug SchOD 

• wieder in der Richtung des erlaubten Ziels gestaadell. 
habenl I 

Oder: Die Vertreter der b. M. betonen meist. ein ge 
ringlilgiger t:mweg mache den Fahrer noch niebt zum 
unb!!rechtigten Fahrer!:). Wo aber wird der geringfügige 
t:mweg :zum erheblichen Umwegf Welche Kriterien sollen 
entscheiden J 

IV. SODSUge Krltertea 
Oie bisherigen Ausführungen versu<hteD-~adlzuwei. 

sea, daß der Wortsinn mehrdeutig iSt, und die Aus 
legung nach Sinn und Zwedt das VOD der Mindermef- 
nung vertretene Ergebnis stütz:t. : 
Der letzte Teil dieser Arbeit will die vom BGH und 

den übrigen Vertretern der h. M. aus anderen Ausle 
gungs-Kriterien abgeleiteten Oegenargumente entkrif 
ten und schließlich noen zwei andere denkbare EiD· 
wände vorwegnehmen. 

1. Die amtliche BegründUIIg zum Gesetz' vom 7. U. 
1939. In der amtlichen Begründung zum Gesetz über 
die Einführung der Pflidttversicherung für KrafUahr. 
zeughalter und zur Änderung des Gesetzes über den 
Verkehr mit Kraftfahrzeugen sowie des Gesetzes über 

Der Grundsatz. Ausnahmen seien eng auszulegen. 
bedeutet aber nurt): Wenn eine Bestimmung für genau 
umschriebene Fälle ein allgemeines Rechtsprinzip 
durchbridlt, dann darf man die Ausnahme nidlt ill 
einem weiteren Sinne auffassen. als clurdl den erkenn 
baren Sinn und Zweck gefordert ist. 
Der erkennbare Sinn und Zwedt des f 2 II e verlangt 

jedoch, wie ausgeführt, das VOt:l d.er Mindermeinunq 
vertretene Ergebnis. Also kann sich d.ie h, M. oid1t auf 
diesen Grundsatz: berufenl1). 
4 .• Unklarhej'tenregeI·. Du RO vertrat bekanntlich 

die Ansicht, Unklarheiten bei der Auslegung allgemei 
ner Versidlerungsbedingungen gingen zu Lasten des 
Versicherers, Das würde hier bedeuten, daS die dem 
VN günstigere h. M. den Vorzug verdiente. 
Heute wird diese Unklarheitenregel aber nahezu 

einhellig abgelehntt'). 

1'1 Vgl. L. r eil ••• 0. 
ft) Vgl. &.1. Stl.fel.W •••• w aao !Id. -'- I lIIId 

. PrOIllIll •• O S.:rn. 
I~ VeuR $S, 1801 .,1. IlftmSi1t91 awdl V."1l •• 1l1li lf. (S9O) • 
.., Vgl. ProlIIllI •• 0 S. 3211 ud J 0 Ja 1Il. 1.0 S. JC r •• Jaweill 

mit weitere. H1l1wellu. 
11) Andere obJelttiv.teleoJogltdl. Xrttlflell,. wla etwa dI. Natur 

der Sadle. lalleIl lI.ler Ilicht iIIs Gewicht 
tIJ Z.B.: PrOl1i a.O S. 711, St •• hl·Wa ••••.•• 0 

ItclNr. 70 mit 52. .' 
. 11' Abgedrudtt bei Pro •••• 0 S. 11. . I', Abge.elll •• cl.VOll. ott dl.. .lIIt1idl. hgrOlldllllO aberullpt •• 
F.llrten olllle FOrenettel1l dlakt ud 01J 411. OItS_n" •• " •••• , .1 ••• 
'plter. V.,.IIIIHIN.g llber cI1e Let.laa,.rrelll.lt Cet V.nldl.ren 
,. •• IIl •• d.,. wolltell. u, Larenz •• O S. 2471., 251. 
"1 L. ren z •• 0 S. 261. 
117) A"lIe,d,1I!. Umle mall .lIIwcad ••• Satll 2 .teUe •••• All ••••• 

•• de. IR S.tz 1 lu.,e.p'od\ •••• G,udAtut der LeI.t1I ••••• tr.lh.lt 
bei Fahrtea ohne Fuhrtr.cllelll d.r. Sat& 2 .11 .110 I. Slalle d'" 
.enge,.n" MIRd_elllllllg zu ,.entebn. 

11, VgL 5 t1 • Je 1 - W \I ••• w •• 0 EIIII ••• 


